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NRW-Handbuch zum Monitoring von  
CEF-Maßnahmen

(Paul-Bastian Nagel)  
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen werden 
vielfach eingesetzt, um das artenschutzrecht-
liche Zerstörungsverbot bei Eingriffen wie Stra-
ßenbauvorhaben zu vermeiden. Das Nordr-
hein-Westfälische Umweltministerium hat ge-
meinsam mit Experten in einem Leitfaden die 
Wirksamkeit der gängigen Maßnahmen bewer-
tet (MKULNV NRW 2013). Dieser wird in der Pla-
nungspraxis deutschlandweit beachtet. Er geht 
davon aus, dass Maßnahmen mit „hoher“ und 
„sehr hoher“ Eignung nicht über ein Monitoring 
auf ihre Wirksamkeit überprüft werden müssen. 
Doch im Einzelfall und insbesondere bei weni-
ger wirksamen Maßnahmen (geringe bis mittle-
re Eignung) ist ein Monitoring mit möglichen 
Korrekturen erforderlich. Um den Anwendungs-
bereich, die Methodenwahl und den Ablauf des 
Monitorings zu konkretisieren, wurde der Leitfa-
den um ein „Methodenhandbuch zur Arten-
schutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“  
ergänzt (MKULNV NRW 2017, ausführlich  
vorgestellt von Lüttmann et al. 2019).

Abbildung 1  
Titelbild des Leitfadens  
„Methodenhandbuch zur  
Artenschutzprüfung in  
Nordrhein-Westfalen“ 
(MKULNV NRW & FÖA 2017).

Beschädigte oder zerstörte Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten können bei genehmigtem Eingriff 
oder zulässigem Bauvorhaben nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB) durch Ausgleichsmaßnahmen 
vorgezogen kompensiert werden. Voraussetzung 
für diesen vorgezogenen Ausgleich (auch CEF- 
Maßnahmen; CEF = continuous ecological functio-
nality) ist unter anderem, dass die Maßnahme 
wirksam ist und eine zeitnahe Besiedlung der neu 
geschaffenen Lebensstätte „mit einer hohen 
Prognosesicherheit“ zu erwarten ist (LANA 2010). 
Diese Bewertung setzt voraus, dass bei der 
Umsetzung der Maßnahmen bereits umfangreich 
Erfahrungen gesammelt und publiziert wurden.

Doch immer wieder wird in der Planungspraxis 
ein CEF-Ausgleich geplant, bei dem die Eignung 
zumindest in Frage gestellt werden muss. Dies 
kann dann eintreten, wenn die Maßnahme  
a.  als gering bis mittel in ihrer Eignung  
     bewertet ist, 
b.  bisher nicht oder nur unzureichend erprobt ist, 
c.  vor Ort nicht nach etablierten Methoden   
     umgesetzt werden kann (beispielsweise  
     können naturräumliche Besonderheiten  
     ihre Wirksamkeit einschränken),  
d.  im Komplex mit anderen Maßnahmen und  
     großem Umgriff umgesetzt wird oder  

e.  begründete Zweifel am Maßnahmenkonzept  
     bestehen.

Das „Monitoring-Handbuch zu Artenschutzmaß-
nahmen“ des MKULNV gibt unter anderem 
Antworten auf folgende Fragen: 
•  Wann ist ein Monitoring erforderlich  
   (Anwendungsfall)? 
•  Wie wird ein Monitoring durchgeführt, um die   
   Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen zu prüfen  
   (Methodenwahl)?

•   Welche Prüfschritte muss das Monitoring  
abdecken? 

Die Anforderungen an das Monitoring sind 
abhängig von der fachlichen Konfliktbewertung 
(beispielsweise Seltenheit der Art, Empfindlichkeit 
und Wiederherstellbarkeit der Lebensstätten, 
Bedeutsamkeit eines Vorkommens). So wird in 
dem Handbuch zwischen maßnahmenbezo-
genem und populationsbezogenem Monitoring 
unterschieden. Einmal genügt ein Funktionsnach-
weis der Maßnahme (Entwicklungsziel erreicht), 
im anderen Fall muss der sogenannte „Stabilitäts-
nachweis“ erbracht werden (Maßnahmenfläche 
durch Zielart angenommen). Andernfalls sind 
Korrekturschleifen bei der Umsetzung vorgesehen. 
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In den Anhängen 5a–d werden die Erfassungs-
zeiträume aufgeführt. Die Monitoring-Methoden 
sind in Anhang 8a–d des Handbuchs art- und 
maßnahmenbezogen dargestellt. Die konkreten 
Anforderungen an die Dauer und Wiederholungen 
des Monitorings werden fallweise unterschieden. 
Anhang 4 bietet Hinweise auf artspezifisch 
geeignete Kartiermethoden, die auch für die 
Ersterfassung herangezogen werden können.

Das Handbuch mit allen Anhängen ist etwas 
versteckt hier abrufbar: https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/
downloads. 
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